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Betreff: Anfrage der SPD-Fraktion vom 21.03.2025 zur Erstellung einer 
"Übersicht der Haushaltsaufgaben und freiwilligen Leistungen 
2026/2027"

Anfrage:

Sehr geehrte Frau Lorentz,

bevor ich zur konkreten Beantwortung komme, gestatten Sie mir den Hinweis, dass 
ich vor dem Hintergrund der unklaren Vorgehensweise der Landesregierung zum 
Haushaltsbegleitgesetz des Landes Brandenburg und der damit verbundenen 
Mehrarbeit in allen Bereichen - aber insbesondere der Kämmerei -, entschieden 
habe, die Beantwortung dieser Anfrage zurückzustellen. Dies auch vor dem 
Hintergrund, dass diese Anfrage Bezug auf den Haushalt 2026/2027 nimmt und die 
Einbringung dieses Haushaltes nicht vor dem vierten Quartal zu erwarten ist. 
Ursächlich hierfür ist zum einen die erneut erforderliche Überarbeitung des 
Nachtragshaushaltes 2025 und zum anderen fehlen weiterhin aktuelle, belastbare 
Basisdaten für die zu planenden Einnahmen aus Zuweisungen und Steueranteilen. 

Auf Ihre Anfrage antworte ich sodann wie folgt:

1. „im Zuge der Vorbereitung unserer Fraktion auf den Haushalt 2026/2027 
möchten wir Sie bitten, eine detaillierte Übersicht der freiwilligen Leistungen 
der Stadt Werder (Havel) für den Haushalt 2026/2027 zur Verfügung zu 
stellen mit Angabe der jeweiligen Kosten und Produktbereiche.“

Zur Erläuterung noch einmal ein kurzer Abriss zur Abgrenzung zwischen freiwilligen 
und pflichtigen Aufgaben. Daran anschließend findet sich die gewünschte Übersicht.

Freiwillige Aufgaben (Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben)
Freiwillige Aufgaben sind solche, bei denen die Gemeinden einen 
Ermessensspielraum haben, ob, wann und in welchem Umfang sie diese 
wahrnehmen möchten. Sie stellen den Kernbereich der kommunalen 
Selbstverwaltung dar. Die Gestaltungsfreiheit ist hier am größten; die 
Kommunalpolitik entscheidet über das „Ob“ (ob eine Aufgabe überhaupt 
wahrgenommen wird) und das „Wie“ (wie sie umgesetzt wird).  



Beispiele für freiwillige Aufgaben
• Einrichtung und Betrieb von Bibliotheken
• Einrichtung und Betrieb von Museen
• Betrieb und Unterhaltung von Sportstätten und Schwimmhallen zur Förderung 

des Breitensports
• Wohnungsbau 
• Wirtschaftsförderung
• Brauchwasserwerk
• Pflege von Städtepartnerschaften

Pflichtige Aufgaben (Pflichtaufgaben)
Pflichtige Aufgaben sind solche, zu deren Erfüllung die Gemeinden gesetzlich 
verpflichtet sind. Sie müssen diese Aufgaben wahrnehmen, unabhängig von ihrer 
finanziellen Lage oder politischen Präferenzen. Die Erfüllung dieser Aufgaben ist 
eine grundlegende Voraussetzung für die Daseinsvorsorge und das Funktionieren 
des Gemeinwesens.  

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben
Dies sind Aufgaben, die den Gemeinden gesetzlich vorgeschrieben sind, bei deren 
Erfüllung sie jedoch einen relativ hohen Grad an Freiheit in der konkreten 
Ausgestaltung und Umsetzung haben. Der Staat übt hier lediglich die Rechtsaufsicht 
aus, überprüft also nur die Einhaltung der Gesetze, nicht aber die Zweckmäßigkeit 
der Maßnahmen. Die Kommunalpolitik entscheidet hier über das „Wie“ der 
Umsetzung.

Beispiele für pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben
• Müllentsorgung       
• Städtebauliche Sanierung 
• Bau und Unterhaltung der Gemeindestraßen   
• Trägerschaft von kommunalen Friedhöfen       

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
Für diese Aufgaben gibt der Staat nicht nur die Verpflichtung vor, sondern auch 
detaillierte Richtlinien und Anweisungen, wie die Gemeinden sie auszuführen haben. 
Das Weisungsrecht des Staates ist hier umfassend. Die Kommunalpolitik entscheidet 
hier nur über das „Wie“ im Rahmen der staatlichen Weisungen und Vorgaben. Dies 
bedeutet, dass der Gestaltungsspielraum der Gemeinden erheblich eingeschränkt 
ist.  

Beispiele für Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung 
•          Gewerbeaufsicht     
•          Durchführung von Gemeindewahlen      
•          Pass- und Meldewesen     
•          Ordnungsaufgaben 
•          Verantwortung für den Brandschutz       
•          Wahrnehmung der Aufgaben der örtlichen Ordnungsbehörde         

Auftragsangelegenheiten
Dies sind Pflichtaufgaben, die ihrer Natur nach eigentlich in die Zuständigkeit des 
Bundes oder des Landes fallen würden, deren Erfüllung aber ganz oder teilweise an 
die Gemeinden übertragen wird. Die Kommunen führen hier Gesetze aus, die von 



übergeordneten Ebenen erlassen wurden. Bei der Erfüllung dieser Aufgaben handeln 
die Gemeinden als „verlängerter Arm“ des Staates und unterliegen der umfassenden 
Fachaufsicht.  

Beispiele für Auftragsangelegenheiten 
•          Aufgaben des Standesamtes       
•          Landtags- & Bundestagswahlen

Hinweise zur Übersicht „Anteile freiwilliger Leistungen der Stadt Werder 
(Havel) im Verhältnis zum HHJ 2025“ in der Anlage

In der Übersicht wurden die gewünschten Anteile der freiwilligen Leistungen in den 
einzelnen Produkten dargestellt. Hierbei ist zu beachten, dass ausschließlich die 
Aufwände dargestellt sind. Erträge, die durch freiwillige Leistungen erwirtschaftet 
werden, sind nicht berücksichtigt. (Kurbeitrag o.ä.)

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass eine Streichung von bestimmten Leistungen 
(Aufwänden), an anderer Stelle Aufwand erzeugen könnte. Die Art und Weise der 
Aufgabenerfüllung bleibt in diesen Fällen der Kommune überlassen. Wenn zum 
Beispiel der Ansatz für das Rechnungsprüfungsamt gestrichen würde, müssten dann 
Kosten der externen Prüfung durch den Landkreis Potsdam-Mittelmark geplant 
werden. Ein ähnliches Bild ergibt sich im Vergleich von kommunalen Kitas mit 
eigenem Personal oder alternativ die Kostenerstattung für freie Träger mit externem 
Personal.

Zudem geht der Umfang der Aufgabenerfüllung an manchen Stellen bedingt durch 
Entscheidungen der Stadtverordneten mit den Standards über die gesetzlichen 
Vorgaben hinaus. Beispiele wären hier gesetzlich zu erfüllenden Ordnungsaufgaben 
im Bereich des Ordnungsamtes und des städtischen Bauhofes. 

Freundliche Grüße

Manuela Saß

Anlage
„Übersicht „Anteile freiwilliger Leistungen der Stadt Werder (Havel) im Verhältnis zum 
HHJ 2025“
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Werder (Havel), den 21.03.2025 
 
 

 
Anfrage: Übersicht der Haushaltsausgaben und freiwilligen Leistungen 2026/2027 

 
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, 
 
im Zuge der Vorbereitung unserer Fraktion auf den Haushalt 2026/2027 möchten wir Sie bitten, eine 
detaillierte Übersicht der freiwilligen Leistungen der Stadt Werder (Havel) für den Haushalt 
2026/2027 zur Verfügung zu stellen mit Angabe der jeweiligen Kosten und Produktbereiche. 
 
Für eine bessere Nachvollziehbarkeit wären wir Ihnen dankbar, wenn diese Übersichten in einer 
übersichtlichen Form aufbereitet werden könnten. 
 
Ich danke Ihnen im Voraus für Ihre Mühe und freue mich auf Ihre Rückmeldung. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
Anika Lorentz  




















